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Keine Anerkennung einer BK Nr. 1301 bei einem Schlosser mangels Nachweises des 
Kontakts mit aromatischen Aminen.  
 
§ 9 Abs. 1 SGB VII i. V. m. Anlage 1 der BKV 
 
Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 07.06.2022 – L 3 U 11/22 – 
Bestätigung des Urteils des SG Koblenz vom 07.12.2021 – S 13 U 128/19 –  
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B2 U 9/23 R – wird berichtet  
 

Der Kläger begehrt die Anerkennung einer Harnblasenkrebserkrankung als Berufskrank-
heit (BK Nr. 1301 BKV). 

Der Kläger ist 1956 geborenen. Zwischen ihm und der beklagten Berufsgenossenschaft ist strei-
tig, inwiefern er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit kanzerogenen aromatischen Aminen 
ausgesetzt war. Nach seiner Ausbildung zum Schlosser war er als Monteur für Wasserauf-
bereitungsanlagen im Rohrleitungsbau, später als Monteur für Hauswassertechnik, danach 
als Monteur auf dem Gelände einer chemischen Fabrik tätig.  

Im September 2008 wurde ein bösartiger Harnblasentumor festgestellt. Das Anfang 2009 
eingeleitete BK-Feststellungsverfahren wurde nach durchgeführten Ermittlungen am 
26.11.2009 mit einem Ablehnungsbescheid beendet. Widerspruch und Klage hatten keinen 
Erfolg. Das Berufungsverfahren wurde per Vergleich beendet. Darin verpflichtete sich die 
Beklagte, noch einmal zu überprüfen, ob während seiner Tätigkeit als Schlosser eine Schmier-
stoffbelastung stattgefunden hat. 

Mit Bescheid vom 14.03.2019 lehnte die Beklagte erneut das Vorliegen einer Berufskrank-
heit ab. Widerspruch und Klage hiergegen hatten erneut keinen Erfolg. 

Auch das LSG sieht die Voraussetzungen für das Vorliegen einer BK Nr. 1301 nicht als 
gegeben an. 

Nach Ansicht des Senats sei der Nachweis einer Belastung mit aromatischen Aminen nicht 
erbracht. Zwar habe der nach § 109 SGG gehörte Gutachter Dr. R. die Überzeugung geäußert, 
der Kläger habe Kontakt mit azohaltigen Farbstoffen und damit zu aromatischen Aminen ge-
habt. Dieses Gutachten überzeuge aber nicht. Vielmehr seien die Einwände des Technischen 
Aufsichtsbeamten der Beklagten Dr. P. nachvollziehbar, wonach kein Kontakt zu Azofarbstoffen 
mit abspaltbaren kanzerogenen aromatischen Aminen nachzuweisen sei (wird ausgeführt, 
siehe Urteil, S. 19 f.). 

Denn das Gericht gehe davon aus, dass, wie es im BK-Report 1/2019 "Aromatische Amine" 
beschrieben ist, nur Schmierfette in der früheren DDR derart belastet gewesen seien und dass 
Einwirkungen durch krebserzeugende aromatische Amine bei Tätigkeiten mit 
Schmierfetten in den alten Bundesländern nicht wahrscheinlich zu machen seien. Dies 
gehe aus analytischen Untersuchungen alter Fette aus der Bundesrepublik Deutschland und 
der DDR hervor. 

Insgesamt fehle es an einer relevanten Dosis an aromatischen Aminen um überhaupt zu der 
Prüfung gelangen zu können, ob eine Berufskrankheit hinreichend wahrscheinlich verursacht 
worden ist. Der Senat sehe aber vorliegend das Erfordernis der sogenannten Risikoverdop-
pelung. Von Relevanz sei die Erkenntnis, dass nicht jedwede Gefahrstoffexposition eine ge-
fährdende Einwirkung im Sinne des im Vollbeweis nachzuweisenden arbeitstechnischen Vo-
raussetzungen einer Berufskrankheit begründet, sondern der Nachweis einer gefährdenden 
Mindestbelastungsdosis erforderlich sei. (D.K.) 
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Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 07.06.2022 – L 3 U 11/22 –  
wie folgt entschieden: 
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